
Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen an welchen Stellen im Stadtgebiet Sankt 
Augustin unter planungsrechtlichen und ordnungspolitischen Gesichtspunkten besonders 
ausgewiesene Hundeauslaufflächen eingerichtet werden können, die auch den 
Anforderungen des Landeshundegesetzes NRW (LHundG NRW) bzw. der dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften genügen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, 
dass die Flächen möglichst zur Nutzung von verschiedenen Sankt Augustiner Ortsteilen 
zugänglich sind. 

2. Die Verwaltung ermittelt die notwendigen Ausbaukosten und legt dem Fachausschuss 
eine gesonderte Entscheidungsvorlage zur Beschlussfassung vor. 


